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▶▶ Geringfügige Beschäftigung
mini-/midijob: Bestandsschutzregelung läuft ende 2014 aus

| Am 1. Januar 2013 sind die Arbeitslohngrenzen für Minijobs von 400 Euro 
auf 450 Euro und für Midijobs von 800 Euro auf 850 Euro angehoben worden. 
Für Midijobber, deren Gehalt damals zwischen 400 und 450 Euro lag und die 
dadurch zum Minijobber mutiert wären, wurde eine Bestandsschutzrege-
lung geschaffen, die zum 31. Dezember 2014 ausläuft. Wer 2015 weiterhin 
vom vollen Sozialversicherungsschutz mit günstigeren Beiträgen profitie-
ren möchte, muss ab dem 1. Januar 2015 eine Anhebung seines Midijob-
Gehalts auf mehr als 450 Euro pro Monat vereinbaren. |

Hintergrund | Geringfügig Beschäftigte, die vor dem 1. Januar 2013 mehr als 
400 Euro und maximal 800 Euro pro Monat verdienten, waren Midijobber. Sie 
profitierten in der Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
von reduzierten Beiträgen. Durch die Anhebung der Arbeitslohngrenzen im 
Jahr 2013 wären Midijobber mit einem Gehalt von mehr als 400 und maximal 
450 Euro aber auf einmal zum Minijobber geworden und hätten ihren Versi-
cherungsschutz verloren. Deshalb wurde eine Bestandsschutzregelung ge-
schaffen. Diese sah vor, dass solche Aushilfskräfte im Zeitraum vom 1. Janu-
ar 2013 bis zum 31. Dezember 2014 weiterhin wie Midijobber zu behandeln 
sind, obwohl sie nur ein Minijob-Gehalt beziehen.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• „Übersicht über die Minijobs zum Jahreswechsel 2014/2015“ auf wiso.iww.de unter 
Downloads  Arbeitshilfen/Checklisten  Minijob und Gleitzone

midijob ab 2015  
nur noch bei Gehalt 
über 450 euro
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▶▶ Umsatzsteuer
Dienstwagen für Gesellschafter-Geschäftsführer: richtigstellung 

| In der Ausgabe 11/2014 ist WISO im Beitrag zur Dienstwagenüberlassung 
für Gesellschafter-Geschäftsführer bei der Ermittlung der Umsatzsteuer 
ein Fehler unterlaufen, den aufmerksame Leser entdeckt haben. |

Bei der Bemessungsgrundlage für die Überlassung des Dienstwagens han-
delt es sich um einen Bruttowert, aus dem die Umsatzsteuer herauszurech-
nen ist (BMF, Schreiben vom 5.6.2014, Az. IV D 2 – S 7300/07/10002:001; Abruf-
Nr. 142112). Das hat auf die Beispielsrechnung in WISO 11/2014 auf Seite 18 
folgende Auswirkung:

Pkw-Nutzung als 
Geschäftsführer

Pkw-Nutzung als 
Gesellschafter

Bemessungsgrundlage für 
die Umsatzsteuer

12.540 Euro  
(Bruttobetrag)

5.280 Euro  
(Bruttobetrag)

Abzuführende Umsatzsteuer 
(19/119 x Bruttobetrag)

 
2.002,18 Euro

 
843,03 Euro

Die Redaktion bedankt sich bei den Lesern für den Hinweis. In der Online-
Fassung des Beitrags ist der Fehler bereits korrigiert.
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